
Reisen ist schön –  
und kostet Geld

Sachkosten
Für unsere Angebote entstehen Sachkos-
ten, wie beispielsweise für die Unterkunft 
und Verpflegung. Diese Kosten sind 
für alle Teilnehmer*innen gleich und 
müssen von jedem selbst bezahlt 
werden. Der Preis steht direkt unter den 
Angeboten. Wenn eine Unterbringung in 
einem Einzelzimmer, oder ein Pflegebett 
erforderlich ist, kann das Mehrkosten 
verursachen. 

Betreuungskosten
Für die Begleitung, während der Angebote 
gibt es Betreuungskosten, die über die 
Pflegekasse abgerechnet werden können, 
wenn ein Pflegegrad besteht. Der Preis 
steht direkt unter dem Angebot. Dafür 
können Sie den Entlastungsbetrag und 
die Verhinderungspflege einsetzen. 
Wenn das Geld der Pflegekasse ver-
braucht ist, müssen die Betreuungskosten 
selbst gezahlt werden. 

Bewohner*innen einer besonderen Wohn-
form müssen die Betreuungskosten vor 
Antritt der Angebote immer privat zahlen 
und können sich diese gegebenenfalls 
erstatten lassen. 

Kosten und 
Finanzierung

Taschengeld
Ein Taschengeld für zum Beispiel zusätz-
liche Verpflegung, Eintrittspreise und per-
sönliche Wünsche, müssen mit eingeplant 
werden.
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Bezahlung Reisen/Kurzreisen: 
Sachkosten werden vor der Reise 
bezahlt. Betreuungskosten werden 
nach der Reise mit der Pflegekasse 
abgerechnet. Taschengeld muss 
mit eingeplant werden. Wir empfeh-
len eine Reiserücktrittversiche-
rung abzuschließen.

Bezahlung Tagesfahrten:  
Sachkosten müssen vor Ort und 
in bar bezahlt werden. Betreu-
ungskosten werden nach dem 
Angebot mit der Pflegekasse  
abgerechnet. Taschengeld muss  
mit eingeplant werden.


